Beschlussvorlagen Einstellungsbeschlüsse:


Einstellung einfach 

Der Kirchenvorstand beschließt „Vorname Nachname“ ab dem TT.MM.JJJJ als „Tätigkeit“ mit „Wochenstunden/ Monatsstunden“ bzw. „prozentualer Stellenanteil“ einzustellen. Die Eingruppierung erfolgt nach E „Entgeltgruppe“.
Der Vorstand erkennt folgende Vordienstzeiten an:
„ Arbeitgeber“			TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ
„Arbeitgeber“			TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ
Usw.



Einstellung einfach mit Vordienstzeiten

Der Kirchenvorstand beschließt „Vorname Nachname“ ab dem TT.MM.JJJJ als „Tätigkeit“ mit „Wochenstunden/ Monatsstunden“ bzw. „prozentualer Stellenanteil“ einzustellen. Die Eingruppierung erfolgt nach E „Entgeltgruppe“.
Der Vorstand erkennt folgende Vordienstzeiten an:
„ Arbeitgeber“			TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ
„Arbeitgeber“			TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ
Usw.






Einstellung befristet 

[bookmark: _GoBack]Der Kirchenvorstand beschließt „Vorname Nachname“ ab dem TT.MM.JJJJ befristet bis zum TT.MM.JJJJ aufgrund von „Elternzeitvertretung Herr/ Frau XY/ Dauer der Teilzeitausbildung/ Dauer der Stundenreduzierung von Frau/ Herr XY“ als „Tätigkeit“ mit „Wochenstunden/ Monatsstunden“ bzw. „prozentualer Stellenanteil“ einzustellen. Die Eingruppierung erfolgt nach E „Entgeltgruppe“. 
Der Vorstand erkennt folgende Vordienstzeiten an:
„ Arbeitgeber“			TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ
„Arbeitgeber“			TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ
Usw.



Einstellung befristet ohne Qualifikation (kein Abschluss als staatliche/r anerkannte/r Erzieher/in) 

Der Kirchenvorstand beschließt „Vorname Nachname“ ab dem TT.MM.JJJJ befristet bis zum TT.MM.JJJJ als „Tätigkeit“ mit „Wochenstunden/ Monatsstunden“ bzw. „prozentualer Stellenanteil“ einzustellen. Die Eingruppierung erfolgt nach E „Entgeltgruppe“. 
Die Sondergenehmigung des Landesjugendamts liegt vor: Genehmigung vom „Datum“.
Der Vorstand erkennt folgende Vordienstzeiten an:
„ Arbeitgeber“			TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ
„Arbeitgeber“			TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ
Usw.





Einstellung befristet mit Arbeitserlaubnis

Der Kirchenvorstand beschließt „Vorname Nachname“ ab dem TT.MM.JJJJ befristet bis zum TT.MM.JJJJ aufgrund der befristeten Arbeitserlaubnis, die am „Datum“ ausläuft, als „Tätigkeit“ mit „Wochenstunden/ Monatsstunden“ bzw. „prozentualer Stellenanteil“ einzustellen. Die Eingruppierung erfolgt nach E „Entgeltgruppe“. 
Der Vorstand erkennt folgende Vordienstzeiten an:
„ Arbeitgeber“			TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ
„Arbeitgeber“			TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ
Usw.


